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Kreis-Blatt für den LbmauMs-KrrlS.
Amtlicher Anzeiger der Staats-, Gerichts- und Commnnal-Behörden.

Zugleich Organ für die Kekannlnrachungen des Kreis,nrsfchusses des Oderla nnuskreifts.

Hx.  31 . Bad Homvurgv. d. H., Freitag, den 22.  März 1918.

Bad Homburg u. b. H., Den 20. Mörz 1918.

Die Musterung
der Landslurmpflichtigen der Jahrgangs 1900 (b. {. die in der Zeit
vom 1. 1. 1900 — 31. 12. 1900 geborenen! findet wie folgt
fia" - .

a in Bad Homburgv. d. H. Naffauer Hof, Unttrtor2
am Freitag, den5. April 1918

für Bad Homburg v. d. H. — Kirdorf,
am SamStag, den6. April 1918

für die Gemeinden ^ Friedrichkdorf, Oberurfel und Gonzenheim,
am Montag, den8. April 1918

für die Gemeinden : Bommersheim, Dornholzhausen, Kalbach, Köppern,
Oberstedten, Seulberg , Stierstadt und Weihkirchen.

d, in Königstein, Saalban Georg, Schneidhainerweg
am Donnerstag, den 11. April 1918

für Gemeinden: Cronbeig, Königstein. Altenhain, Ehlhalten, Eppen¬
hain, Eppstein, Fischbach» Glashütten, Hornau und Kelkheim,

am Freitag, den 12. April 1918
für die Gemeinden : Falkenstein, Mammolshain , Neuenhain , Nieder-
höchstndt, Oberhöchstadt, Ruppertshain , Schlvhborn, Schneidhain,

Schönberg und Schwalbach.
Auszüge über die vorzuladenden Landsturmpflichtigen werden

den Gemeindebehörden K. H. übersandt.
Das Musterungsgeschäft in Bad Homburg v. d. H., beginnt

vormittags 9 Uhr, in Königstein Bormittags 10 Uhr.
Sämtliche Gestellungspflichtige müssen sich eine Stunde vor Be¬

ginn des Gejchäfis, also um 8 resp. 9 Uhr vormittags im Hofe des
Musterungdlokalö rein gewaschen und gekleidet zwecks Verlesung
und Aufstellung versammeln.

Für die Untersuchungspflichtigen sind bei Reisen unter 10 1dm. ,
keine Militärfahrkarten zuständig. Diejenigen Jungmannen , die eine
Einstellung in eine» bestimmten Truppenteil derjenigen Waffengatt¬
ung für die sie ausgehoben sind, wünschen, müssen eine Bescheinig¬
ung über ihre Teilnahme an den Jungendwehrübungen mitbringen
und im Musternngsiermin vorlegen.

Die ärztlichen Beicheinigungen müssen bezgl. d.'r Unterschrift
durch die Polizeibehörden begiaubigt sein.

Leuten, die an Epilepsie leiden, wird empfohlen, darüber ein
ausführliches Attest eines beamteten Arztes uorznlegen, auherdem ist
denselben auch gestattet, aus ihre Kosten drei einwandfreie Zeugen
bezubringen.

Das Mitbringen von Schirmen und Stöcken, sofern letztere nicht
gebrechlichen Personen alS Stütze dienen, ist untersagt.

T er Genug von Alkohol vor der Musterung ist streng verboten.
Störungen des AushebungsgeschastS, sowie der öffentlichen Ruhe

nnd Ordnung in den Heimatorten, auf dem Marsche und in der
Aushebungöstation sind bei strenger Strafe verboten.

Die Gemeindevorsteher pp. müssen beider Musterung anwesend
sein oder sich durch solche Personen vertreten lassen, welchen die Ber
hältnisie der GesteliungSpNichtigen des betreffenden Ortes bekannt find.

Vorstehende Bekanntmachung haben die Magistrate und
Gemeindevorsteher in ihren Gemeinden sofort und wiederholt auf orts¬
übliche Wes « zu veröffentlichen. Die Vorladungen der Gestellungs¬
pflichtigen zu den bezeichneten Terminen ist sofort oorzunehinen«

Alle etwa noch zukommende und nachträglich festgestellte Ge¬
stellungspflichtige ersuche ich mit vollständigem National zwecks Auf¬
nahme in die Liste umgehend hier anzumelden.

Der Civilvorfitzende der Ersatzkommiffon.
I . B. : ». Brüning.

Bekanntmachung über den Bcrkehr mit landwirtschaft¬
lichen Grundstücken.
Vom 15. März 1918.

Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über
die Ermächtigung des Dundesrats zu wirtschaftlichen Mah¬
nahmen usw. vom 4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 327s
folgende Verordnung erlaffen°.

8 1
Die Auflassung eines Grundstücks, die Bestellung eines

dinglichen Rechtes zum Genüsse der Erzeugniffe eines
Grundstücks sowie jede Vereinbarung, welche den Eenuh der
Erzeugniffe oder die Verpflichtung zur Uebereignung eines
Grundstücks zum Gegenstand hat, bedarf, wenn das Grund¬
stück überfünfHektar  groh ist, zu ihrer Wirksamkeit
der Genehmigung der zuständigen Behörde. Die Geneh¬
migung kann auch unter Auflagen erteilt werden.

8 2
Die Genehmigung ist nicht erforderlich bei Rechtsge¬

schäften
1. des Reichs, eines Bundesstaats , einer Gemeinde oder

einer anderen Körperschaft oder Anstalt des öffentlichen
Rechtes oder einer vom Staate als gemeinnützig aner¬
kannten Vereinigung , die sich mit innerer Kolonisation,
Grundentschuldung oder Errichtung von Wohnungen
besaht;

2. zwischen Ehegatten oder Personen, die untereinander in
gerader Linie verwandt oder verschwägert oder in der
Seitenlinie bis zum zweiten Grade verwandt sind;

3. die nach anderen Vorschriften der Genehmigung durch
den Landesherrn oder eine Verwaltungsbehörde bedür¬
fen und diese erhalten haben;

4. bei denen die zuständige Behörde bescheinigt, dah es
einer Genehmigung nicht bedarf.

8 3
Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn das

Grundstück zum Betriebe der Land- oder Forstwirtschaft
bestimmt ist und wenn
1. durch die Ausführung des Rechtsgeschäfts die ordnungs¬

mäßige Bewirtschaftung des Grundstücks zum Schaden
der Volksernährung gefährdet erscheint oder

2 das zum Betriebe der Landwirtschaft bestimmte Grund¬
stück an jemanden überlasten wird, der die Landwirt¬
schaft nicht im Hauptberuf ausübt oder früher ausgeübt
hat, oder

» 3. das Rechtsgeschäftsgeschäftzum Zwecke oder in Aus¬
führung einer unwirtschaftlichen Zerschlagung des
Grundstücks erfolgt oder

4. durch die Ausfi 'chrung des Rechtsgeschäfts die Aushebung
der wirtschaftlichen Selbständigkeit eines landwirt¬
schaftlichen Betriebs durch Vereinigung mit einem an¬
dern zu besorgen ist oder

5. die Uebereignung eines Grundstücks unter Ausnutzung
der Notlage des Eigentümers zu unbilligen Bedingun¬
gen, insbesondere einem erheblich hinter dem Werte
zurückbleibenden Preise erfolgen soll.

8 4
Ist im Grundbuch auf Grund eines nicht genehmigten

Rechtsgeschäfts eine Rechtsänderung eingetragen, so kann



Ausgabe von Lebensmitteln.
Es gelangen folgende Lebensmittel zur Verteilung:
1.  Frisches Fleisch liO Gramm und 50 Gramm Wurst

am 28. ds. Mts . gegen Ablieferung der Fleischmarken Nr. 3—lO bezw.
3—5. für die Zeit vom 18.—24. März in den Metzgerläden.

2. reines Schweineschmalz 75 Gramm auf Fett¬
karte Nr . 4 zum Preise von 1,20 Mk. in den städtischen Verkaufsstellen
und zwar am : „ , , , m m
Montag, den 25. März s. Einwohner m. d. AntangsbuchstabenA—G
Dienstag, „ 26. „ „ m
Mittwoch, „ 27. „ „ » " ff ^
Donnerstag, „ 28. „ „ „ #» •> J?  p

3. Teigwaren ICO Gramm auf Bezugsabschnltt 18derLebens-
mittelkarte 2. Die Abschnitte sind bis zum 23. ds. Mts . den Kslomal-
warenhandlungen einzureichen, welche sie ihrerseits bis zum 25. ds. Mts.
nachmittags 5 Uhr dem Lebensmittelbüro gesanrmelt und ausgerechnet
weiter zu geben haben.

4. Weißkraut für jede Person U Pfd . zum Preise von
45 Pfa . f. d. Pfd . Die Abgabe erfolgt am Dienstag . den 26. ts . Mts.
vormittags von 8—12 Uhr nachmittags von 2—6 Ubr in der früher
Tcherer'schen Fabrik, am Schlosigarteu 9tr . 2.

Bad Homburg v. d. H , den 22. März 1918.
Der Magistrat.

Lebensmitte lversorgung.

Zur Frühjahrsaussaat empfehlen wir
besonders für ärmere Böden:

Original Zeinersfrankengerste,
Anerkannte 1. Absaat Heilsfrankengerste,
Original Galizischer Kolbensommerweizen,

„ Petkuser Sommersaatroggen.
Ferner für mildere Lagen:

Original Rimpaus Hanna -Gerste,
Anerkannte 1. Absaat Heines-Hanuagerste,
Original Rimpaus Schlanstädter Sommersaatweizen,
Anerkannte 1. Absaat Strubes Schlanstädter Saatweizen.

Ferner:
gute gesunde seidefreie pfälzische Rotkleesaat.

Alles in prima hochkeimenden Saaten,
WmrlWl. WrsI-WOsW fit Deutfitilnnö.

iilidlt Itonifutii I.

Ausgabe von Brotkarten , Sondermehl*
Zuckerkarten sowie neuer Seifen¬

karten.
Am Samstag , den 23. ds. Bits nachmittags von 5—7 Mir er¬

folgt die Ausgabe der für die Zeit vom 25. März bis 7. April gelten¬
den Brotkarten gegen Rückgäbe der Stammkarten der abgelaufenen
jß tkftrtGn

Gleichzeitig wird für jeden Einwohner eine Sondermehlkarte
welche zam Bezüge von 210 Gramm Mehl berechtigt , sowie eine
Sonderznckerkarte lautend auf 125 Gramm Zucker ausgeben.

Ausserdem werden neue Seifenkarten für die Monate Apiil
bis Juli ausgegeben und zwar nur gegen Rückgabe der noch gültigen
Seifenkarten , an welchen sich die Abschnitte für Apiil bis Juli ds.
Js , noch befinden müssen.

Sämtliche Karten sind sofort beim Empfang nachzuzähleu.
nachträgliche Reklamationen können unter keinen Umständen be¬
rücksichtigt werden Die Lebensmittelkarte I ist beim Umtausch
vorzulegen

Die bei der Ausgabe ehrenamtlich tätigen Herren werden ge¬
beten , sich eine halbe Stunde vor Beginn der Ausgabe also nm
4 '/s Uhr im Ausgabelokal einzufinden zu wollen zum Zwecke des
Nachzählens der ihnen abgelieferten Karten.

Bad Homburg v. d. H., den 22. März 1918.
Der Magistrat.
Lebensmittelversorgung.

Holzverkauf.
Montag , den 25 . d. Mts . kommen im hiesigen Königlichen

Schkohgarten , ,2« km Esch-n
0,59 „ Ahorn und
117 rrntr Brennholz

zur öffentlichen, meistbietenden Versteigerung.
Beginn vormittags 9 '/, Uhr am Tor Dorotheenstrape.

Bad Homburg v. d. H.. den 20. März 19>8.
Königliche

Mädchen
welches alle Hausarbeiten versteht
in kleine Famlic gesucht.

Näheres in der Exp.

Landhaus oder Billa
in. fl»'. Girre » im Taunics z. k.iulen geiuchl.
Ost. i». P »s. u. »ah. Ang. u. F . St. $B. 687

Rudolf Moste , Frankfurt a. M.



. .g ?:- , ; yg ;. v. 1, . ^ Tsvj/rr . -gr! -' ■» ,■.■■■■
lu -hrnfgung crforbctlid ) war,  das ffir unbbudfamt um bic

(Eintragung eines. Widerspruchs ersuchen. § 54 Abs. 1 der
Grundbuchordnun 'g bleibt unberührt.

Ein nach Abs. 1 eingetragener Widerspruch ist zu lö¬
schen, wenn die zuständige Behörde darum ersucht oder
wenn die Genehmigung erteilt ist.

8 5
Wird das Rechtsgeschäft nicht oder unter Auslagen ge¬

nehmigt , so steht jedem Teile binnen zwei Wochen seit der
Bekanntmachung der Entscheidung an ihn die Beschwerde
zu; die Entscheidung über die Beschwerde ist endgültig.
Soll die Genehmigung versagt oder unter einer Auflage
erteilt werden , so sind beide Teile , soweit tunlich, zu hören.

8 6
Die zuständige Behörde kann dem Eigentümer oder Be¬

sitzer von lebendem oder totem Inventar , das zu einem
landwirtschaftlichen Grundstück gehört oder sich auf ihm be¬
findet . die Veräußerung oder die Entfernung des Inven¬
tars oder einzelner Stücke von dem Grundstück untersagen,
wenn hierdurch die ordnungsmäßige Bewirtschaftung des
Grundstücks zum Schaden der Volksernährung gefährdet
werden würde . Gegen die Untersagung ist die Beschwerde
zulässig. Die Entscheidung über sie ist endgültig.

Die Vorschrift gilt nicht bei Maßregeln im Wege der
Zwangsvollstreckung.

8 7
Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe

bis zu 50 000 Mark oder mit einer dieser Strafen wird be¬
straft.

1. wer ohne die erforderliche Genehmigung ein Grundstück
aufläßt oder sich auflasien läßt oder den Besitz eines
Grundstücks einem anderen überträgt oder von einem
anderen erwirbt;

2. wer die bei Erteilung der Genehmigung gemachten Auf¬
lagen nicht erfüllt;
3. wer Inventar veräußert , entfernt oder an sich bringt,
wenn ein Verbot nach 8 6 vorliegt.

Ist die Handlung fahrlässig begangen , so tritt Geld¬
strafe bis zu dreitausend Mark ein.

8«
Die Landeszentralbehörden erlaßen die Bestimmungen

zur Ausführung dieser Verordnung ; sie bestimmen inbe¬
sondere, welche Behörde die zuständige Behörde und die
Verwaltungsbehörde im Sinne dieser Verordnung ist.

Die Landeszentralbehörden bestimmen für ihr Gebiet
den Tag des Jnkraftrtens der 88 1 bis 7 dieser Verord¬
nung . sie können die Inkraftsetzung auf bestimmte Gebiets-

. teile und einzelne Bestimmungen beschränken und zeitlich
begrenzen ; sie könnnen die Grundstücksgröße abweichend
vom 8 1 bestimmen und die Vorschriften der Verordnung
auf Berechtigungen ausdehnen , für welche die auf Grund¬
stücke sich beziehenden Vorschriften gelten

8 9
Weitergehende landesrechtliche Bestimmungen bleiben -

unberührt.

8 10
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündi¬

gung in Kraft . Der Bundesrat bestimmt den Zeitpunkt
ihres Außerkraftretens.

Berlin,  den 15. März 1918. ' ;

Der Reichskanzler.
I . V. : Wallraf.

MilitSr -Hinterbliebenen -Zahlungen non den preußischen
Staatskassen auf die Reichspostanstalten wird hierdurch be¬
kannt gegeben, daß alle Empfänger , denen bis jetzt ein
Quittungsvordruck für den Monat April von Seiten der
Kgl . Regierung in Wiesbaden nicht zugcgangcn ist, ihre
Gebührnisse für den Monat April noch von der bisherigen
Zahlungsstelle gezahlt erhalten , vom 1. Mai d. Is . ab er¬
halten sic jedoch ihre Gebührnisse durch die Postanstalt
ausgezahlt , in deren Bezirk sie wohnen.

Bad Homburg v. d. H.. 20. März 1918.
Der Königl . Landrat.
I . P .: v. B r ü n i n g.

Die Magistrate der Städte . und die Herren Bürger¬
meister der Landgemeinden des Kreises werden an die Ein¬
reichung der Waisenpflegegeldlisten für die Zöit vom 1
Januar bis 31. März 1918 erinnert.

Bad Honiburg v. d. H.. 20. März 1918.
Der Königl . Landrat.

I . V.: n. B r ü n i n g.

Betr . Beschaffung von Saathafer und Saat¬
hülsenfrüchten.

Dem Kommunalverband wird eine bescheidene Menge
Saathafer und Saathülsenfrüchte zur Verteilung zugewie¬sen werden.

Alle Landwirte , welche weder Gelegenheit hatten sich
das Saatgut aus ihrer eigenen Ernte noch auch von ande¬
rer Seite zu beschaffen, werden ersucht, ihre Saatkarten
möglichst umgehend hierher einzureichen. Je nach der dem
Kreise zugewiesenen Saatgutmenge wird die Verteilung/
des Saatguts von hier aus erfolgen . Es ist unbestimmt
ob der Bedarf völlig gedeckt werden kann .

Bad Homburg v. d. H.. den 19. März 1918.

Der Königl . Landrat.
I . V.: v. B r ü n i n g.

Auf Grund des 8 14, letzter Satz der Polizeiverordnunq
zum Fischereigesetz (Fischereiordnung ) vom 29. März 1917
(Reg . Amtsblatt Seite 101) wird die Frühjahrsschonzeit
in den Flüssen Rhein . Main , Lahn und Nidda innerhalb
des Regierungsbezirks Wiesbaden für dieses Jahr auf¬
gehoben.

Wiesbaden, den 7. März 1918.
Der Regierungspräsident.

Am Sonntag de» 24. d. Mts . wird der Kreisobstbau¬
inspektor Hotop in Fischbach im Gasthaus von
B c r n i n g e r . nachmittags 4 Uhr einen Vortrag über

Bolksernährung
halten.

Die Herren Bürgermeister der benachbarten Gemeinden
ersuche ich, diesen Vortrag aus ortsübliche Weise bekannt
zu machen und auf einen möglichst guten Besuch hinzu¬wirken.

Bad Homburg o. d. H., 21. März 1M8.
Der Vorsitzende des Kreisauschusies.

I . V.: Brüning.

*



LandgrSfl . Bass.
Landesbank

Hombury v . d,

Das Abholen der Lüebsmllk
kSUe und des Se8p «I» soll a
1. April d. Js . neu vergeben wer
den. Angebote sind bis zum 21
März schriftlich einzureichen bei der

Verwaltung
des allgem. Krankenhauses

Vor«eLü 88k ani Wertpapiere :: fiiscantierug von Wechseln.
Eröffnung von Conto -Correnten und provisionsfreien Checkrechnungen

Annahme von Spareinlagen.
An- und Verkauf von Wertpapieren , Checks und Wechseln

auf ausländische Plätze.

Aufbewahrung und Verwaltung von Wertpapieren and Wertsachen.
Vermietung von Safes  in unserer teuer - und ein¬

bruchssicheren Stahlkammern.

k . . . . Sn .̂ ut für elektrische und physikalische Therapie.
Kisseleffstrasse II , Fernsprecher 674 . Lange MeiUt 5 , Fernsprecher 628.

Seilmittel.
„Künflliche Böfien-Sonne“

Diafhernve, OJeirme tiefer flpplih.
Osniliereriöe Ströme nach Prof. Dr. Rumpf

Rof-, Blau- unö UJeiiBicfif.

Beilanjeigen:
man frage feinen flrjf.

Das Inffifuf lfeitt jeöem flrjf jur persönlichen Behanölung seiner
Patienten ?ur Derfügung.

IM - Berufliche Leitung

Eine schöne

2 ZiuiruerwoHurrug
mit Zubehör sPorderhansl . zu vermieten,

Karl Hardt , Vouisensnahe 68.

»P JJilfSÖrilPI
sofort gesucht.

Es ist Gelegenheit geboten,
daS Einlegen an den Druck¬
maschinen zr> erlernen.

Buch- u. Kunstdruckerei
J. 6 Steinhäuser,

Bad Homburg.

Kirchliche Anzeige « .
-AurteSdieust in der Erlöser -Kirche.

Am Samstag , den 23 . Mürz.
Nachmittags 5 Uhr .'
Konfirmanüenbeichle.

Am Sonntag lPnlmarumj , den 24 . Mü >j.
Fürbitte für das Vaterland und unsere
kämpfen den Brüder im Entscheidung^

kämpfe.
BvrmiuagS 9 Uhr 40 Min . :

Konfirmntionsseier der Konfirmanden de»
Her, » Pfarrer Wenzel tritt anschließender

Abeudpiahltzfeier sText 2 . Timotheus 2, M
Nachmittags 2 Uhr 10 Min.

Prüfung der Konfirmanden deS Herr»
Dekan Holzhansen.

Mnovoch , den 27 . März abends 8 Uhr
Kirchl . tKemeii-schaf, !„, K rchenfaal 3.

Griilidoiiiiktslag I I Uhr vvrinitlags : !
Ae chie für dos Abendmahl am KarsreitajI.

Kriegsbelstunde fallt in dieser Woche u»e

billig abzugeben. Nähere « Neue
Mauerstraßc lv , Telefv » Ü9tt.

«ateeddieust in der rv . lSedachtnisktrchk
Am LU'intag lPaimarum ), den 24 . Mar ;.

Fürbitte für das Vaterland und »nff‘ f
kampfenden Brüder im Entscheidung «'

kämpfe.
Abends 8 llhr 10 .Mi », oben in der Slitri)6•’

Herr Pfarrer Küllkru^.
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